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Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem heutigen „INFOBRIEF“ möchten wir Ihnen „kurz und bündig“ 

Anregungen zu folgenden Themen geben: 

 

 

 Jahreswechsel 2024 / 2025 – Kanzlei-Öffnungszeiten 

 E-Rechnung ab 2025 

 

 

 

 

 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen 

oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an.  

Wir beraten Sie gerne.  

Ihre Steuerberater von Ziegler & Partner  

Der Inhalt dieses Infobriefs wird nach bestem Wissen erstellt; Haftung und Gewähr werden jedoch 
wegen der Komplexität und dem ständigen Wandel der Rechtslage ausgeschlossen 

 

 

 

„Beratung in die Zukunft“ 

 

Ziegler & Partner Steuerberater mbB  

Emmy-Noether-Str. 9  

76131 Karlsruhe  

Telefon: +49 721 98571-0 

Telefax: +49 721 98571-60 

E-Mail: info@Steuerkanzlei-Ziegler.de 

www.Steuerkanzlei-Ziegler.de 

Amtsgericht Mannheim 

PR 100058 
 

Volker Ziegler 

Steuerberater    
 

Michael Ziegler 

Steuerberater   
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Jahreswechsel 2024 / 2025 – Kanzlei-Öffnungszei-

ten  

Wir bedanken uns bei Ihnen für das entgegenge-

brachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. Wir 

wünschen Ihnen frohe und besinnliche Weihnachtsfei-

ertage und einen guten Start ins neue Jahr 2025. 

Bitte beachten Sie unsere Kanzlei-Öffnungszeiten 

zwischen Weihnachten und Silvester:  

Unsere Kanzlei ist bis Montag 23. Dezember 2024 

13.00 Uhr erreichbar und dann wieder im neuen 

Jahr ab dem 02. Januar 2025.  

E-Rechnung ab 2025 

Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen 

zur E-Rechnung veröffentlicht 

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat am 

15.10.2024 das Schreiben "Ausstellung von Rech-

nungen nach § 14 UstG - Einführung der obligato-

rischen elektronischen Rechnung bei Umsätzen 

zwischen inländischen Unternehmern ab dem 

01.01.2025" veröffentlicht. Darin erläutert es die zur 

E-Rechnung getroffenen Regelungen des Wachstum-

schancengesetzes und geht auf besondere Fragestel-

lungen zur E-Rechnung ein. Im Wesentlichen ist das fi-

nale BMF-Schreiben inhaltsgleich mit dem im Juni 

2024 veröffentlichten Entwurf. Neu hinzugekommen 

sind konkretisierende Erläuterungen. 

Die nachfolgenden Punkte fassen die wichtigsten As-

pekte zur Einführung der verpflichtenden elektroni-

schen Rechnungen (B2B) zusammen: 

1. Ab dem 01.01.2025 ist für alle Unternehmens-

größen verpflichtend die Möglichkeit zum Emp-

fang einer elektronischen Rechnung als struk-

turierter Datensatz bei inländischen B2B-Leistun-

gen sicherzustellen. 

2. Ab dem 01.01.2028 ist für alle Unternehmen ver-

pflichtend eine elektronische Rechnung als 

strukturierter Datensatz bei inländischen B2B-

Leistungen auszustellen.  

3. Kleinunternehmer §19 UStG sind nicht verpflich-

tet E-Rechnungen auszustellen. 

4. Die elektronische Rechnung muss in einem struk-

turierten elektronischen Format ausgestellt, 

übermittelt und empfangen werden und eine 

elektronische Verarbeitung ermöglichen. 

5. Die Verpflichtung zur elektronischen Rechnungs-

ausstellung besteht für Leistungen eines Unter-

nehmers an einen anderen Unternehmer im In-

land (B2B). 

6. Die Verpflichtung zur elektronischen Rechnungs-

ausstellung besteht auch im Falle der Abrech-

nung durch eine Gutschrift, wenn die Rechnung 

durch den Leistungsempfänger ausgestellt wird. 

7. Die EU-Norm für elektronische Rechnungsaus-

stellung gemäß der Richtlinie 2014/55/EU legt 

die inhaltlichen Anforderungen an das struktu-

rierte Format einer elektronischen Rechnung fest. 

8. Die Einführung der verpflichtenden elektroni-

schen Rechnungsausstellung dient der Bekämp-

fung von Umsatzsteuerbetrug und der Effi-

zienzsteigerung in Unternehmen. 

9. Die Einführung der E-Rechnung B2B bildet die Vo-

raussetzung für die Einführung einer Verpflich-

tung zur transaktionsbezogenen Meldung von 

Umsätzen im B2B-Bereich durch Unternehmer an 

ein bundeseinheitliches IT-System der Verwal-

tung. 
 

Beachten Sie hierzu auch unseren Infobrief 

Juni 2024 


